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 Veröffentlicht am 25.05.1993

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

22/01 Jurisdiktionsnorm

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

JN §91;

VwGG §34 Abs1;

WRG 1959 §117 Abs1;

WRG 1959 §117 Abs4;

WRG 1959 §138 Abs3;

Rechtssatz

Für die im Gefolge einer auf § 138 Abs 3 WRG gestützten notstandspolizeilichen Maßnahme erwachsenden Kosten gilt

hinsichtlich ihrer Einforderung vom Verp ichteten - ebenso wie im Falle einer auf § 31 Abs 3 WRG gestützten

Maßnahme - die in § 117 Abs 1 und § 117 Abs 4 WRG vorgesehene verfahrensrechtliche Besonderheit der sukzessiven

Gerichtskompetenz.

Schlagworte

Offenbare Unzuständigkeit des VwGH Angelegenheiten in welchen die Anrufung des VwGH ausgeschlossen ist
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